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71.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Regelung des

Schiffsverkehrs auf der unteren Hunte.
Oldenburg , den 17 . April 1899.

Mit höchster Genehmigung werden hierdurch auf Grund
des Artikels 9 Z . 6 des Gesetzes vom 5 . Dezember 1868,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums und

einiger demselben untergeordneter Behörden , die nach¬
stehenden

polizeilichen Vorschriften für die Schifffahrt und

Flößerei auf der unteren Hunte
mit dem Bemerken erlassen , daß nach dem Gesetze vom
12 . Februar 1898 die Ausübung der Schisffahrts - und

Strompolizei auf der Hunte obliegt:
1 . dem Stadtmagistrat in Oldenburg auf der Strom-

ftrecke von den Hafenanstalten in Oldenburg ab¬
wärts bis zu einer bei Kilometer 6,80 — dem



Punkte, wo der alte Wolfsdeich an die Hunte heran¬
tritt — quer durch den Fluß gezogenen Senkrechten,

2 . dem Großherzvglichen Amte Elsfleth auf der ganzen
unterhalb dieser Linie belegenen Stromstrecke.

Erster Abschnitt.
Vorschriften für die an der Hunte heimathlichen und

nicht zum Erwerbe durch die Seefahrt bestimmten
Fahrzeuge . *)

8 - i.
Jedes Fahrzeug (Schiff oder Floß) muß einem Führer

untergeben sein . Derselbe ist für die Befolgung der nach¬
folgenden Vorschriften verantwortlich.

In allem , was das Fahrzeug und dessen Ladung
sowie die Ordnung auf demselben anbetrifft , hat jeder auf
dem Fahrzeuge Anwesende den Anordnungen des Führers
Folge zu leisten.

8 - 2 .

Auf jedem Huntefahrzeuge müssen die für dasselbe
und dessen Führer erforderlichen Patente während der
Fahrt vorhanden sein und den zuständigen Behörden oder
Beamten auf deren Verlangen vorgelegt werden.

8 - 3-
An jedem Huntefchisf sind dessen Heimathsort , laufende

Nummer und Tragfähigkeit oder Raumgehalt auf beiden
Seiten des Hintertheils oder des Vordertheils hellfarbig

^ Anmerkung . Die Vorschriften des ersten Abschnitts beruhen
auf einer Vereinbarung mit den Regierungen von Preußen und
Bremen (vergl. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8 . April
1895 , betreffend polizeiliche Vorschriften für die Schifffahrt und
Flößerei auf der Weser unterhalb der Kaiserbrücke in Bremen).
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auf dunklem Grunde anzugeben . Der Heimathsort ist in
lateinischen Buchstaben anzubringen . Die Höhe der Buch¬
staben und Ziffern muß mindestens sechs Centimeter betragen.

8 - 4.

Jeder Maschinist auf einem Huntedampfschisfe bedarf
eines van der zuständigen Behörde ausgefertigten Be-
fähignngszeugnisses , welches er während der Fahrt mit
sich zu führen und den zuständigen Behörden oder Be¬
amten auf deren Verlangen vorzulegen hat.

8 - 5 .
Wer auf einem Huntefahrzeuge als Schiffsmann oder

in anderer Eigenschaft dient , muß mit einem von dem
Stadtmagistrat in Oldenburg , dem Großherzvglichen Amte
Elsfleth oder dem Großherzoglichen Wafferschoutsbureau
in Brake nach dem anliegenden Formulare ausgefertigten
Dienstbuche versehen sein , dasselbe während der Fahrt bei
sich führen und sowohl dem Schiffs - oder Floßführer als
auch den zuständigen Behörden oder Beamten auf deren
Verlangen vorlegen.

Behufs der ersten Ausfertigung des Dienstbuches ist
die Befugniß , sich vermiethen zu dürfen , darzuthun.

Der Schiffs - oder Floßführer darf für sein Fahrzeug
Niemand ohne Dienstbuch in Dienst nehmen . Er hat das
Dienstbuch ordnungsmäßig auszufüllen.

Nur in Nothfällen darf unterwegs eine mit Dienst¬
buch nicht versehene Person angenommen werden . Hiervon
ist jedoch spätestens bei Beendigung der Reise einer der in
Absatz 1 genannten Behörden Anzeige zu machen.

Der Schiffs - oder Floßsührer muß ein fortlaufendes
Verzeichniß führen , welches Namen und Dienststellung jedes
auf dem Fahrzeuge in Dienst Getretenen , Anfang und
Ende der Dienstzeit und den wörtlichen Inhalt des er-
theilten Zeugnisses ergiebt.



3 ? 8

Beschwerden über den Inhalt der Zeugnisse oder deren
Verweigerung sind durch die untere Verwaltungsbehörde
des Heiwathsvrtes des Schiffes (Amt bezw . Stadtmagistrat)
zu erledigen und die danach erforderlichen Aenderungen und
Zusätze im Dienstbuchs nachzutragen.

8 - 6 .

Die Untersuchung eines Schiffes auf seine Tüchtigkeit
kann von den zuständigen Behörden jederzeit wiederholt
werden.

Jeder dabei Vorgefundene Mangel ist sofort abzu¬
stellen.

Jedes Hunteschiff muß vorn und hinten ans beiden
Seiten mit einer Tiefgangsscala nach Centimetern ver¬
sehen sein.

8 - 8.

Bei jedem Hunteschiffe von mehr als 20 Tonnen zu
1000 Kilogramm Tragfähigkeit (42,44 Kubikmeter Netto-
Raumgehalt ) muß sich wenigstens Ein gut und dauerhaft
gebautes Boot befinden.

8 - 9.

Die Vorschriften der ZZ . 1 — 8 finden keine Anwendung
auf Dienstfahrzeuge der Reichs - und der Staatsbeamten,
Luftfahrzeuge und solche kleine Fahrzeuge , welche den
Marktverkehr zwischen nahe gelegenen Orten vermitteln.
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Zweiter Abschnitt.
Vorschriften für alle Fahrzeuge.

I . Allgemeine Vorschriften.

8 - 10 .
Jedes belastete Schiff muß eine Bordhöhe von min¬

destens dreißig Centimeter behalten.
Offene Schiffstheile sind bei voller Belastung mit

Borddielen zu besetzen.

8 - 11 -
Die Hölzer von Flößen sind unter sich fest und dauer¬

haft zu verbinden . Flöße dürfen nicht breiter als sechs
Meter sein und müssen vorn und hinten mit einer zweck¬
entsprechenden Vorrichtung zum Steuern versehen sein.
Geschleppte Flöße bedürfen dieser Vorrichtung nur am Hin¬
teren Ende.

8 - 12-
Dampfschiffe dürfen an kleineren und an tief geladenen

größeren Schiffen mit geringer Bordhöhe sowie an Schlepp¬
zügen , Baggern und Fährprähmen nicht in solcher Nähe
und mit solcher Geschwindigkeit vorbeifahren , daß aus dem
Wellenschläge Gefahr entstehen kann , nöthigenfalls müssen
sie die Fahrt so lange ganz hemmen , bis die Gefahr vor¬
über ist.

Dampfschiffe müssen auch auf freier Flußstrecke zur
Vermeidung von Uferbeschädigungen mit mäßiger Ge¬
schwindigkeit fahren (vgl . auch 8 - 21 Absatz 1 ) .

8 - 13.
Das absichtliche oder fahrlässige Festfahren von Schiffen

im Fahrwasser ist strafbar.
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8 . 14.

Flöße müssen thunlichst außerhalb des Fahrwassers
bleiben , um den Schissen nicht hinderlich zu sein.

In der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenauf¬
gang dürfen Flöße überhaupt nicht fahren.

Das Treiben mit dem Strome ist für alle Fahrzeuge
von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang , für gekuppelte
Fahrzeuge überhaupt verboten.

8 - 15.

Schleppzüge dürfen einschließlich des Schleppdampfers
und der Schleppleinen nur eine Länge von höchstens 160
Metern haben.

Fahrzeuge ^dürfen nicht rückwärts bei schleppendem
Anker geschleppt werden.

8 - 16.

Das Zusammenkuppeln von mehr als zwei Fahrzeugen
sowie das Zusammenkuppeln von zwei Flößen oder eines
Fahrzeuges und eines Floßes ist verboten . Die Breite der
zusammengekuppelten Fahrzeuge darf im Ganzen nicht mehr
als 10 Meter betragen.

8 - 17-

Das Anlegen von Fahrzeugen an anderen Uferstellen
als den dazu bestimmten undI eingerichteten Lösch- und
Liegeplätzen ist nur gestattet , soweit dadurch der Schiffs¬
verkehr auf dem Strome nicht beeinträchtigt , und keine Be¬
schädigungen der Ufer und Uferwerke verursacht werden.

Das Auswerfen svon Ankern in die Schlengen und
Packwerke , das Befestigen von Leinen oder Ketten an
Nummerpfählen und Steinen , an Pegeln , Vermessungs-
vder Schifffahrtszeichen u . s . w . ist verboten , auch dürfen
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Fahrzeuge am Ufer nicht so befestigt werden , daß sie bei
Niedrigwasfer auf Schlengen oder Packwerken oder auf
Uferböschungen sitzen.

Das Anlegen von Dampfschiffen durch spitzes Anfahren
gegen die Ufer , auch zum Zwecke des Wendens , ist nicht
gestattet.

8 - 18.
Das Ankern mitten im Fahrwasser oder in einer

Flußkrümmung ist verboten.
Im Uebrigen dürfen im Fahrwasser nur solche Fahr¬

zeuge , welche dasselbe nach ihrem Tiefgange nicht verlassen
können , und nur an solchen Stellen vor Anker gehen , wo
andere Fahrzeuge noch vorbeikommen können.

Diese Vorschrift findet auf Bagger und Baggerprahme,
während dieselben bei der Arbeit find , keine Anwendung;
nach Schluß der Arbeit müssen dieselben außerhalb des
Fahrwassers , Dampfbagger wenigstens an dessen Rand ge¬
legt werden.

Jeder im Fahrwasser oder in dessen Nähe liegende
Anker ist mit einer Boje zu bezeichnen.

Wenn ein Fahrzeug in der Nähe eines anderen ankert,
so hat es sich so zu legen , daß Wind oder Strömung
namentlich zur Zeit des Fluthwechsels die Fahrzeuge nicht
aufeinander treiben können.

Jedes vor Anker liegende Schiff muß eine Wache an
Bord haben.

8 - 19-
Im Fahrwasser darf nur da geladen oder gelöscht

werden , wo es dem Verkehre nicht hinderlich ist.

8 - 20.
Ballast , Steine , Schlacken, Asche und ähnliche Gegen¬

stände dürfen nur da ausgeworfeu werden , wo es von der
Vauverwaltung gestattet ist.
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8 - 21 .

Jede Beschädigung der Ufer , Uferanlagen und Werke,
sowie der Brücken und Schiffsleitwerke muß sorgfältig ver¬
mieden werden.

Dampfschiffe dürfen , wenn sie mit dem Heck unmittel¬
bar am Ufer oder an Uferwcrken liegen , die Schraube
nicht gebrauchen , sofern nicht die eigene Sicherheit eine
Bor - oder Nückwürtsbewegnng erfordert . Entsteht durch
dieses Manöver Schaden , so ist Ersatz zu leisten.

8 - 22 .

Jede absichtliche oder fahrlässige Entfernung , Beschä¬
digung oder Verrückung von Schifsfahrtszeichen ist strafbar.
Nimmt ein Schiffs - oder Floßführer eine Entfernung , Be¬
schädigung oder Verrückung von Schifsfahrtszeichen wahr,
so hat er davon bei dem nächsten Amte oder dem Stadt¬
magistrate in Oldenburg oder dem Bezirksbaumeistcr oder
Stromanfseher sofort Anzeige zu machen.

8 . 23 .

Fahrzeuge , welche Pulver oder sonstige leicht explodi-
rcnde Stoffe an Bord haben , müssen am Vortop oder an
entsprechender Stelle eine schwarze mit einem weißen
U versehene Flagge führen und haben die für den Verkehr
mit explosiven und feuergefährlichen Gegenständen geltenden
Vorschriften genau zu befolgen.

8 - 24 .

In der Nähe von Telegraphen - , Telephon - und Licht¬
kabeln , deren Lage durch Warnungstafeln bezeichnet ist,
dürfen Fahrzeuge weder Anker werfen noch mit schleppen¬
dem Anker sich fortbewegen.

Für das Passiren der Brücken gelten die dieserhalb
erlassenen besonderen Vorschriften,
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II . Besondere Bestimmungen für den Schiffs¬

verkehr auf der Flußstrecke zwischen Oldenburg
und Jprump.

8 - 25.

Die Führer aller Fahrzeuge mit Ausnahme der

Schleppdampfer , der Dienstfahrzcngc der Reichs - und

Staatsbeamten , der Luftfahrzeuge und der offenen Boote

haben sich für den Fall , daß sie nach Oldenburg oder

Osteruburg bestimmt sind und auf dem Flußreviere zwischen
den Drielaker Eisenbahnbrücken und den städtischen Hafcn-
anstalten mit Einschluß des Hafens der Osternburger Glas¬

hütte , des sog . Eisenbahnhafens und des Hunte - Ems - Kanals

aufwärts bis zur Cäcilicnbrücke voraussichtlich länger als

24 Stunden liegen werden , alsbald nach der Ankunft

bezw . nach Ablauf der 24 Stunden persönlich oder durch
einen Vertreter beim Hafenmeister in Oldenburg unter

Vorlegung der Schiffspapiere zu melden und den Tiefgang
ihres Schiffes anzugeben.

Ebenso haben sich die Führer der vorstehend bezeich-
neten Schiffe vor der Abfahrt persönlich oder durch einen

Vertreter bei dem Hafenmeister abzumelden.

8 - 26.

Das Anker » auf der Hunte zwischen den Hafenanstalten
in Oldenburg und Jprump ist verboten . Schiffe , welche

ihre Fahrt unterbrechen , haben ausschließlich einen der

Liegeplätze bei den Eisenbahnbrücken in Drielake , beim

Donnerschweer Siel oder in Jprump zu benutzen.

8 - 27.

Für Schleppzüge sowie alle Schiffe mit einem größeren

Tiefgange als 2 Meter oder einer — mit Einschluß der

Deckladung — größeren Breite als 7 Meter gelten außer-



dem die nachstehenden besonderen Vorschriften:
Um zu vermeiden , daß Schleppzüge und Schiffe mit

den angegebenen Abmessungen sich begegnen , haben die

vorstehend bezeichnten Schiffe an einem der in § . 26

erwähnten Liege - bezw . Ausweicheplätze festzumachen , wenn

folgende Signale gegeben werden:

1 . rothes Signal (rothe Flagge bei Tage , rothe La¬
terne bei Dunkelheit ) an den Signalmasten bei

Jprump und den Drielaker Eisenbahnbrücken.
Dasselbe bedeutet , daß das Fahrwasser nicht

frei ist , und daß die in Betracht kommenden Schisse
von Drielake bezw . Jprump nicht abfahren dürfen.

2 . Glockensignal in der Nähe des Donnerschweer
Siels.

So lange dasselbe tönt , müssen die in Frage
kommenden Schiffe auf dem dortigen Liegeplätze fest-
machen , bis entgegenkommende Schiffe passirt sind.

Wird keins dieser beiden Signale gegeben , so ist der
Strom zwischen Oldenburg und Jprump oder umgekehrt
ungehindert zu befahren.

8 - 28.

Alle von unten her bei den Eisenbahnbrücken in
Drielake ankommenden Fahrzeuge , welche diese Brücken

passiren müssen , um ihren Bestimmungsort zu erreichen,
ihre Reise aber nicht sogleich fortsetzen können , haben den

Liegeplatz am linken (nördlichen ) Ufer aufzusuchen.
Alle abwärts bestimmten Fahrzeuge dagegen , welche

nach Passiren der Eisenbahnbrücken ihre Reise nicht sogleich
fortsetzen , sowie solche Fahrzeuge , welche von unten kommen
und ihre Rückfahrt antreten , ohne die Brücken passirt zu
haben , müssen am rechten (südlichen ) Ufer unterhalb der

Eisenbahnbrücken anlegen.
Oberhalb der Eisenbahnbrücken dürfen aufkommende
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Schiffe nicht liegen bleiben , sondern haben unverzüglich ihre
Reise fortzusetzen , niedergehende Schiffe , welche auf die

Oeffnung der Eisenbahnbrücken warten , müssen vor den
Brücken am linken (nördlichen ) Ufer anlegen.

8 - 29.

Die zwischen Oldenburg und Jprump eingerichteten
Schiffsliegeplätze dürfen für Lösch- und Ladezwecke ohne

Genehmigung des Staatsministeriums , Departement des

Innern , nicht benutzt werden.

Die Benutzung des am linken (nördlichen ) Ufer unter¬

halb der Eisenbahnbrücken befindlichen Liegeplatzes ist der

Regel nach und die Liegezeit der Schiffe am linken Ufer

oberhalb der Eifenbahnbrücken unbedingt auf die durch das

Oeffnen der Brücken bedingte Wartezeit zu beschränken.

Wenn zu beiden Seiten der Brücken Schiffe auf das

Durchlässen durch die Brücken warten , haben in der Regel

Schleppzüge und Dampfer sowie andere Schiffe mit 3

Meter Tiefgang und darüber den Vorrang , im Uebrigen

gehen die abwärts bestimmten Fahrzeuge vor.

8 - 30.

Auf den Liegeplätzen sind zum Festlegen der Schiffe

ausschließlich die dazu bestimmten Landfesten zu benutzen.
Das Festmachen an den Sturmpfählen sowie das Ans¬

werfen von Ankern sowohl im Wasser als auch an Land

ist nur im äußersten Nothfalle gestattet.

8 - 31.

Auf den Liegeplätzen dürfen zwei oder mehrere Fahr¬

zeuge nur neben einander liegen , wenn sie zusammen nicht

mehr als 10 Meter Breite einnehmen . Sämmtliche Fahr¬

zeuge müssen an beiden Enden ausreichend befestigt werden.
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8 - 32.

Die Schiffsführer haben sich beim Anlegen und beim
Verlassen der Liegeplätze nach den Anweisungen der Brücken¬
oder Platzwärter und der Stromaufsichtsbeamten zn richten.

III . Vorschriften zur Verhütung des Zusammen¬
stoßens der Schiffe sowie über die Führung von

Lichtern u . s . w.

s - 33.

Bezüglich der Lichterführung der Fahrzeuge , der
Schallsignale bei Nebel , des Ausweichens der Schiffe u . s . w.
gelten die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung zur
Verhütung des Zusammenstoßens der Schiffe ans See vom
9 . Mai 1897 und der demnächst etwa diese Vorschriften
abändernden oder ergänzenden Verordnungen mit nach¬
stehenden besonderen Bestimmungen:

1 . kleine und flachgehende Fahrzeuge sollen , wenn sie
großen , anscheinend tiefgehenden Fahrzeugen be¬
gegnen , sich möglichst dicht am Ufer halten , um die¬
sen , soweit angängig , die Mitte des Fahrwassers
frei zn lassen;

2 . kein Fahrzeug darf ein anderes ohne Noth am
Vorbeifahren hindern , vielmehr muß jedes vor-
fahrendc Schiff dem ihm folgenden schnelleren
Fahrzeuge auf ein gegebenes Zeichen : Zuruf , vier-
kurze Töne mit der Dampfpfeife , oder Schläge an
die Schiffsglocke — soweit das Fahrwasser , sein
Tiefgang und die besonderen Umstände dieses ge¬
statten , nach der den Verhältnissen entsprechenden
Seite ausweichen;

3 . dreihundert Meter vor Schiffsliegeplätzen , Brücken,
Baggern und Fähren darf ein Ueberholen nicht
mehr erfolgen;
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4 . Baggerprahme , welche in Fahrt sind oder geschleppt
werden , haben nur ein Helles weißes Licht zn
führen;

6 . Dampfbagger haben nicht die für andere Schiffe
vorgeschriebenen Lichter , sondern an beiden Enden
ein Helles Weißes Licht zu zeigen . Außerdem
müssen sie die für Schiffe pasfirbare Seite durch
ein rothes und ein weißes Licht , ersteres über dem
letzteren angebracht , bei Tage aber durch einen
rotheu Ball bezeichnen;

6 . offene Boote , welche in Fahrt sind oder geschleppt
werden , sind verpflichtet , ein Helles weißes Licht
oder Flackerfeuer zu zeigen;

7 . vor Anker liegende Flöße über 20 Meter Länge
müssen an jedem der beiden Enden ein Helles
weißes Licht zeigen ; bei kürzeren Flößen genügt ein
in der Mitte angebrachtes Licht von der angegebenen
Beschaffenheit;

8 . Floßführer haben bei Nebel und dickem Wetter die¬
selben Schallsignale zu geben , wie die Führer von
Segelfahrzeugen,

Dritter Abschnitt.

Straf - und Schlußbestimmungen.

8 - 34.

Jeder Schiffs- und Floßführer muß während der
Fahrt einen Abdruck dieser polizeilichen Vorschriften an
Bord haben.

8 - 35.

Zuwiderhandlungen gegen die obigen Vorschriften wer¬
den , wenn nicht nach anderen Bestimmungen eine höhere
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Strafe verwirkt ist , auf Grund des Z . 366 Ziffer 10 des
Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 60 oder mit
Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

8 - 36.

Diese Bekanntmachung tritt am 15 . Juni ds . Js.
in Kraft.

Die Bekanntmachungen des Staatsministerinms Vvm
13 . November 1858 und vom 8 . April 1895 , betreffend
polizeiliche Vorschriften für die Schifffahrt nnd Flößerei
auf der Hunte , werden von dem angegebenen Zeitpunkte
an aufgehoben.

Oldenburg , den 17 . April 1899.

Staatsministerium,

Departement des Innern.

Jansen.

M u tz e n b e ch e r.
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Anlage.

Formular eines Dienstbuches.
S . I.

Dienstbuch.
für den

(Schiffsmann . Schiffsjungen .)

S . 2.

(Unterschrift der ausfertigenden Behörde .)
NlZ . Das Dienstbuch enthalt

Seiten.

S . 3.

Bezeichnung des Inhabers.
Vor - und Zuname:
Geburtsort:
Wohnort:
Jahr und Tag der Geburt:
Haare:
Augen:
Besondere Kennzeichen:
Eigenhändige Unterschrift des In¬

habers.
(Vor - und Zunahme :)

Unterzeichnet in Gegenwart und
attestirt von dem Beamten.

S . 4 u . 5.
Abdruck des Z . 5 der vorstehenden

polizeilichen Vorschriften.

S . S.
Zeugnitz.

Name des Schisfseigenthümers oder
Schiffsführers (Floßführers ) und des
von ihm geführten Schiffes:
Angabe , unter welchem Datum und
von welcher Behörde ihm das Pa¬
tent ertheilt ist.
Tag des Dienstantritts:
Inhaber dient:

als

S . 7.

.

Tag der Dienstbeendigung:
Angabe des Entlassungsgrundes:
Eigenhändig mit vollem Namen zu

unterschreibendes Zeugniß des
Schisfseigenthümers oder Schiffs-
sührers (Floßführers ) über Be¬
tragen und Tüchtigkeit des Schiffs¬
mannes. Zeugniß . I-!.




	Seite 375
	Seite 376
	Seite 377
	Seite 378
	Seite 379
	Seite 380
	Seite 381
	Seite 382
	Seite 383
	Seite 384
	Seite 385
	Seite 386
	Seite 387
	Seite 388
	Seite 389
	[Seite]

